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GELANDE. Die natürfche Geländeoberflilche der Grundstt]cke ist
grundsäElich zu erhalten. Geländeveränderungen sind nur soweit
zulässig, als sie im Zusammenhang mit der Erstelhng der
Gebäude zwingen erforderlich sind,
Aufschüftungen ftlr Tenassen sind nur bis
max. 0,60 m zulässig.
Der Anschluss an das vofiandene natürlicho Golände der
Nachbargrundstilcke ist tjbergan gsbs hezustellen.
Aufschtittungen und Abgrabungen sind ansonsten nur insoweit
zulässig, als sie im Baugenehmigungsverfahren gem.
Art 10 BayBO als kilnstliche Geländeoberfläche festgesetzt
werden.
Zwischen Gebäud e und Strassenverkehrsfläche sind Auffü llungen
nur bis max. Oberkante Strasse zulässig.

Aufftlllflilghen zur Hochwasserfreilegung
bis zur Wasserspiegellage des 1O0-jährlichen Hochwass€rs HQ100.

VERANDERUNG

HOCHWASSER Die Grundstücke werden im Hochwasserfall Oberflutel Grundwasser stoht
verhältnismäßig hoch an, Sicherheitsvorkehrungen beider Bauausfilhrung sind
vozusehen.
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UNZULASSIGE Gebäude in Leichtbauweise ( Blechgaragen o,ä. ) und provisorische
Gebäude, Dachgauben bei Dachneigungen kleiner oder gleich 30 '.

Außere Venrvendung von glänzenden oder geprägten Kunsstoff-,
Leicht- oder lt/eta llbaustoffen.

Die Gebäude sind spätestens 1 Jahr nach Bezugsfertigkeit zu verputzen oder zu
verkleiden. Weiße und grelle Farbanstriche sind unzulässig.

Strassenseitig: maximal 1.25 m hoch, in Eisen, Beton, Holz,
Natursteine oder verputztem Mau erwerk zu lässi g.
Bachseitig: Einzäunung nur sockellos zulässig, dutchlässig ftir Kleintierarten,
An den übrigen Grenzen:
hiersind auch MaschendrahEäune max. 1,50 m hoch zulässig.
MaschendrahEäune sind strassonseitig nur in Verbindung mit
einem Pfl anzstreifen zwischen Strassenrand und Zaunanlage
zulässig.

die an die Grundsttlcksgrsnze zusammengebaut werden, sind in
ihrer Gestaltung aufeinander abzustimmen. Freistehende Garagen
und Nebengebäude sind in Dachform und Gestaltung dem
dazugehörig en Hauptgebäude anzupasson. Carports mit Flachdach
sind zultissig. Garagen und Nebengebäude können auch außerhalb
der Baugrenze enichtet werden. Pro Grundsttick sind mindestens
2 Stellplätze auf Privatgrund zu enichten.

von den Dächem sollte möglichst nicht in die Sammelkanalisatjon
eingeleitet werden, sondem {iber Zstemen gesammelt und z.B, zur
G artenbewässerun g g en utzt werd en un d/od er ti ber Sickeran lagen
dem Grundwasser zugeführt werden. ,
Die Vorsickerung sollte generell breifflächig, soweit es die
Untergrun dverhä ltnisse zu la ssen, ijb er d ie Veg etationsfl€ichen
erfolgen, um die nachgewiesene Reinigungswirkung der aktiven
Bodenzone ausnutzen.

ANLAGEN

FASSADEN.
GESTALTUNG

EINFRIEDUNGEN

Pa*p läEe, Ste llplätze u nd G ru nd stiickszufahrten sowie
Fußgängerurege, sollten unsserdurchlässig gestaltet werden

scHALLScHUTz ilrtFe,fWb.frf-&$g,IdSn,tilflE$-:SrÄtsl9\}oachgeschosse, sin,
dass Räume mit Schlaffunktlon (SchlaF und Kindezimmer) auf der
schallabgewandten Seite anzuord nen oder sonstige Schutzmaßnah men zu
ergreifen sind.

GARAGEN +

NEBENGEBAUDE

NIEDERSCHLAG.
WASSER

I
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OD



Mögfiche Großbaumarten A 12'14 cn

mittl. Baumschulgröße

Acer platanoides
Acer pseude-Plabnus
Alnus glutinosa
Betula penduh
Fra,rinus excelsior
Prunus avium
Quercus Pefaea
Sorbus aucuParia
Tilia cordata'
Quercus rcbur

baumartige
als Heister

Acer camPestre
Carpinus betulus
Comus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus ouroPaeus
Ligustum vulgare
Lonicera xYlosteum
Prunus sPinosa
Rosa canina
Rhamnus frangula
Sambucus nigra
Viburnum oPulus
Viburnum lantana
Sorbus domestica
Malus sYlvestris
Sorbus tominalis

Größe 0,60 '0 ,80m

Feldahom
Hainbucho
Roter Hartriegel
Hasel
Dom
ffaffenhütchen
Rainweise
Heckenkirsche
Schlehdom
Hundrose
Faulbaum
Holunder
Wasserschneeball
Wolliger Schneeball
Wildbime, SPeierling
euroP. WildaPfel, HolzaPfel

Elsbeere
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Sichtfelder die von Bebauung, Einfriedung' Beflanzung' Ablagerung etc

höher als 0,g0 m tiU., öi St*ße gemesien.freizuhalten sind, Sie werden

im Zuge der Erschliest"gi"ßnthten auf den betroffenen Grundsttlcken

angelegt.

GRÜNORDNUNG

Der Ausgleichsbebauungsplan zur naturschutzrecht1ichen Ausgleichsregelung ist Bestandteil des

BebauungsPhnes und zu beachten'

Als staßenbegleitgrtin sind auf den Baugrundstücken alle I - 10 m im Abstand von 2'00 m bis

lrT &lX,T.rand, hochstämmige, großkronige Bäume, wie sommer- und winterrinden, Spitz'

oder Bergahom sowie Obstbäume zu pflanzen'
Auf den Grundstücker;;;;th Bezügsfertigksit der Gebäude an geeigneter $telle zusätzlich

mind. je 300 r,,'r OrunO.ttf.frnäche, eirihochstämmiger Baum bodenständiger M zu pflanzen

und zu erhalten, trn g.b.ihiiomrnen z.B. Buche, Aio*, Eiche, Bergulme oder auch

HutzUaum.l' Die Bepflanzung ist itn Baugesuch nachzuweisen'

il:Tü:it;* sind nicht zurässis. DieAuswahrder Arren orientiert sich in erster Linie an der

natürlichen Vegetation, d.h. landschatt g.r.cLü PfUniungtn sind am Besten dazu geeignel ein

t armonisches 
-Erscheinungsbild 

hezustellen'
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HINWEISE

Bestehende Grundstücksgrenzen
mit Flumummem

vorgesehene Grundstilcksgrenzen

Fläche zur Sichenrng des Hochuaasserablaufs
mit Angabe der Gewässerstationierung und
zugehödger Höhenangabe der Wasserspiegelhge
des I 0O-jährlichen Hochwassers He1 00.

Shassengraben

Höhenschichtlinie

Baumbestand

Vorhandene Haupt- und Nebengebäude

Maßangaben in Meter

emverUsgannerei

Dauerkleingärten

Ortsd urch fah rtsg renze

0rtsschild

Geländeschni$e

Die Anpflanzungen sind innerhalb von 2 Jahren
nach Bezugsfertigkeit zu vollziehen und nachzuweisen. sämtliche pflanzungen
sind vom jevroilig en Nutzn ießer ordn un g sgemäß
im Beunrchs zu fördem, zu pflegen. Die pfhnzmaßnahmen sind im Baugesuch
dazustellen.

Feldwege sind keine Erschließungsanlagen im Sinne der BayBO.

Die Teilung eines Grundst{lckes innerhalb des Bebauungsgebietes bedarf der
Genehmigung der Gemeinde.

ACH RICHTLICH E Ü BERNAH ME:
DENDENKMALER Bei Erdarbeiten auftetende Funde von Bodenaltertümem nach Art g Abs. 1

Wüzburg unvez0glich zu melden. Evtl. aufgefundene Gegenstilnde sind am
Fundort unverändert zu behssen.
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